
Viele davon, nachdem  sie bei uns ih r A bitur abgelegt 
oder ihre Ausbildung abgeschlossen hatten . W as fo r
derten  doch die A rbeiter ? W arum  läß t m an bei uns die 
E lte rn  n icht die A usbildungskosten zurückzahlen, wenn 
ih r Kind unsere Republik illegal verläßt.

Lehrerkorrespondent 
H ubert Leimbach, Stendal

Quelle: „Deutsche L ehrerzeitung“ N r. 11 vom 15. M ärz 
1958.

Parteigelenktes Zulassungsverfahren 
für die Hochschule

Die Zulassung zu  den U niversitäten und Hochschulen 
der Sow jetzone erfo lg t nach dem  gleichen Prinzip wie 
die A ufnahm e der Schüler in die Ober- und M ittel
schulen der Sowjetzone. N ach den Richtlinien fü r  die 
Im m atriku la tion  sind auch bei der Zulassung zum  S tu 
d ium  nicht etw a die guten  oder schlechten Leistungen  
der Studienbewerber, sondern in erster Linie deren 
soziale H erkun ft, die positive politische E instellung der 
E ltern  gegenüber den Zielen des SE D -Staates sowie 
die eigene „gesellschaftspolitische B etä tigung" der 
Studienbew erber ausschlaggebend. A u f diese W eise  
werden bereits bei dem Zulassungsverfahren diejenigen  
Studienbew erber aus geschalt et, die nach A u ffassung  der 
Zulassungs-Kom m issionen während des S tud ium s den  
Anforderungen des politischen Sys tem s voraussichtlich  
■nicht genügen werden.
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Anweisung N r. 94 
des S taa tssekre ta i'ia ts  fü r Hochschulwesen 

über die A usw ahl und die Zulassung der Studien
bew erber zum  D irektstudium  an den U niversitäten  

und Hochschulen fü r das S tudienjahr 1957/58 
vom 12. M ärz 1957

Die w eitere F estigung der volksdem okratischen Ord
nung  in unserem  A rbeiter- und B auern-S taat erfordert 
eine enge Verbindung der studentischen Jugend m it 
dem  Leben und Denken unserer A rbeiterklasse und der 
w erk tä tigen  B auernschaft. Deshalb w ird au f Grund der 
E rfah ru n g  fü r  die Auswahl und Zulassung der Studie
renden an den U niversitäten  und Hochschulen ab S tu
dien jahr 1957/58 schrittw eise eine produktionspraktische 
T ätigkeit der Studienbewerber vor A ufnahm e des S tu
dium s verlangt. Die Studienbewerber sollen im Laufe 
dieser T ätigkeit als künftige Angehörige der sozia
listischen Intelligenz ih re enge Verbundenheit m it der 
P o litik  unserer R egierung nachweisen, dam it sie den 
hohen Anforderungen des Studium s und des sozialisti
schen A ufbaus gerecht werden. D er „P lan  zur F ö r
derung der Jugend im Jah re  1957“ sieht deshalb vor, 
daß Jugendliche, die in  der Industrie oder Landw irt
schaft gearbeite t haben, bevorzugt zum  Studium  zu
gelassen werden.
Entsprechend dem C harak te r unseres A rbeiter- und 
B auern-S taates is t bei der Auswahl und Zulassung der 
A nteil der A rbeiter- und B auernkinder gem äß dem vor
genannten G rundsatz und der sozialen S tru k tu r  un
se re r Bevölkerung zu gewährleisten.
F ü r  die Auswahl und Zulassung der Studienbewerber 
zum  D irektstudium  an den U niversitäten  und Hoch
schulen fü r das S tudienjahr 1957/58 w ird daher fol
gendes angewiesen:

I.
V oraussetzungen 

fü r die Zulassung zum  Studium

§ 1
(1) Die Zulassung zum  Studium  an einer U niversität 
oder Hochschule ist eine A uszeichnung fü r  Personen, 
die gute fachliche Leistungen aufzuweisen haben und 
durch Teilnahm e am  gesellschaftlichen Leben des Be
triebes, der D ienststelle, der Schule oder des W ohn
ortes bewiesen haben, daß sie die Politik  der Regie
rung  unseres A rbeiter- und B auem -S taa tes un te r
stützen.

n .
Bewerbung zum  Studium  

§ 5
(1) M it der Bewerbung sind folgende U nterlagen ein
zureichen:
a) A ufnahm eantrag  und 4 Lichtbilder;
b) A bschrift des Abschlußzeugnisses der Ober-, Abend

ober- oder Fachschule.

c) ausführlicher Lebenslauf;
d) eingehende Begründung zur W ahl des Studienfaches 

und des dam it verbundenen späteren  Berufes.
( 2 )  
(3) Den einzureichenden B ew erbungsunterlagen is t eine 
ausführliche Beurteilung durch die L ehranstalten  
(Pädagogischer R a t) , durch die Betriebe oder D ienst
stellen beizufügen. Den Beurteilungen m uß zu en t
nehm en sein, ob der Bewerber die in  § 1 Abs. 1 ge
nannten  V oraussetzungen erfüllt.

§ 6
(1) Die Bewerbung is t einzureichen:
a) von Bewerbern, die w ährend des laufenden K alen

derjahres an den Ober-, Abendober- und Fachschulen 
ihre A bschlußprüfung ablegen, über die Schul
leitung.

b) von Bewerbern aus volkseigenen Betrieben, aus der 
staatlichen V erw altung oder anderen staatlichen 
Einrichtungen, aus volkseigenen Banken und Ver
sicherungen oder aus genossenschaftlichen E inrich
tungen, über die Leitung bzw. über die K aderabtei
lung.

c) von Bewerbern, die Angehörige der N ationalen 
Volksarmee, der bewaffneten O rgane des M iniste
rium s des Innern  oder der bewaffneten O rgane des 
M inisterium s fü r  S taatssicherheit sind, über die zu
ständige Dienststelle.

(2) Die Leitungen der E inrichtungen übersenden die 
vollständigen B ew erbungsunterlagen bis zum 15. M ärz 
1957 an die vom Bewerber gew ählte U niversität oder 
Hochschule (P ro rek to ra t fü r S tudentenangelegen
heiten).
(3) Bewerber, die n icht im  vorstehenden A bsatz l b )  
bis c) genannt sind, können die B ew erbungsunterlagen 
bis zum 15. M ärz 1957 der U niversität oder Hochschule 
(P ro rek to ra t fü r Studentenangelegenheiten) d irek t 
einreichen. Sofern diese Bew erber M itglieder von P a r 
teien oder M assenorganisationen sind, kann  eine Stel
lungnahm e der betreffenden O rganisation beigefügt 
werden.

IV.
Zulassung zum Studium

§ 10
Bei der Zulassung is t der Anteil der A rbeiter und 
B auern bzw. deren K inder (60 % ) entsprechend der 
sozialen S tru k tu r der Bevölkerung der DDR zu sichern.
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